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Mitteilung der Klage.
§ 382

Ist die Klage vorschriftsmäßig erhoben, so teilt das 
Gericht sie dem Beschuldigten unter Bestimmung einer 
Frist zur Erklärung und der Staatsanwaltschaft zur 
Kenntnisnahme mit.

Anm.: Durch Art. 9 § 9 Abs. 2 der VO zur weiteren Vereinfachung der 
Strafrechtspflege vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 508) war § 382 geändert 
worden.

Entscheidung des Gerichts über Eröffnung.
§ 383

Nach Eingang der Erklärung des Beschuldigten oder 
Ablauf der Frist entscheidet das Gericht darüber, ob das 
Hauptverfahren zu eröffnen oder die Klage zurückzu
weisen sei, nach Maßgabe der Bestimmungen, welche bei 
einer von der Staatsanwaltschaft unmittelbar erhobenen 
Anklage Anwendung finden.

Anm.: Durch Art. 2 Abs. 4 der VO über die Beseitigung des Eröffnungs- 
beschlusses im Strafverfahren vom 13. August 1942 (RGBl. I S. 512) war 
§ 383 geändert worden. Vgl. auch NotVO vom 6. Oktober 1931, abge
druckt bei § 376.

Weiteres Verfahren.
§ 384

(1) Das weitere Verfahren richtet sich nach den Be
stimmungen, welche für das Verfahren auf erhobene 
öffentliche Klage gegeben sind. Jedoch dürfen Maßregeln 
der Sicherung und Besserung nicht angeordnet werden.

(2) Vor dem Schwurgerichte kann eine Privatklage
sache nicht gleichzeitig mit einer auf öffentliche Klage 
anhängig gemachten Sache verhandelt werden.

Anm.: Abs. 1 S. 2 ist durch Art. 2 Ziff. 35 des AusfGes. zu dem Ges. 
gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregeln der Sicherung 
und Besserung vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 1000) eingefügt und 
durch § 8 Ziff. 3 des Ges. über Reichsverweisungen vom 23. März 1934 (RGBl. I 
S. 213) geändert worden.
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